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Bekanntgabe  der  Niederlegung  der

Satzung  über  den  Nachweis  und  die  Herstellung  von

Stellplätzen  und  deren  Ablösung  der  Gemeinde  Mehring

(Garagen-  und  Stellplatzsatzung  GaStS)  sowie  die

Herstellung  von  FahrradabsteIIpIätzen  (FAbS)

vom  03.09.2025

Die  Mitglieder  des  Gemeinderates  haben  in Ihrer  Sitzung  am 01.09.2025

die  Satzung  über  den  Nachweis  und die Herstellung  von  Stellplätzen  und

deren  Ablösung  der  Gemeinde  Mehring  (Garagen-  und Stellplatzsatzung

GaStS)  sowie  die Herstellung  von FahrradabstelIplätzen  (FAbS)  vom

03.09.2025  beschlossen.

Diese  Satzung  tritt  mit  Wirkung  vom  1. Oktober  2025  in Kraft.

Die  Satzung  liegt  in  der  Venualtungsgemeinschaft  Emmerting,

Bauamt,  Zimmer  Nr. OG 15, 1. Stock,  Untere  Dorfstraße  3, 84547

Emmerting  während  der  allgemeinen  Geschäftsstunden  zur

Einsicht  öffentlich  aus.

Emmerting,  den  01.10.2025

Gemeinde  Mehring

Robert  Buchner

Erster  Bürgermeister

An  die  Amtstafel:

angeheftet  am:

abzunehmen  am:

abgenommen  am:

01.10.2025

01.11.2025
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Satzung

über  den  Nachweis  und  die  Herstellung  von  Stellplätzen  und  deren

Ablösung  der  Gemeinde  Mehring  (Garagen-  und  Stellplatzsatzung  GaStS)

sowie  die  Herstellung  von  Fahrradabstellplätzen  (FAbS)

vom  03.09.2025

Aufgnind  des Art.  23 der  Gemeindeordnung  für  den  Freistaat  Bayern  (GO)  in  der  Fassung  der

Bekanntmachung  vom  22.08.1998  (GVBl.  S. 796,  BayRS  2020-1-1-1),  die  zuletzt  geändert

durch  § 2 des Gesetzes  vom  09.12.2024  (GVBI.  S. 573 ff.)  i.V.m.  Art.  81 Abs.  1 Nr. 4

Bayerische  Bauordnung  (BayBO)  in der Fassung  der Bekanntmachung  vom  14.08.2007

(GVBI.  S. 588,  BayRS  2132-1-B),  zuletzt  geändert  durch  § 2 des Gesetzes  vom  23.12.2024

(GVB1.  S. 619  ff.)  erlässt  die  Gemeinde  Mehring  folgende  Satzung:

§ l Geltungsbereich

Diese  Satzung  gilt  für  das  Gebiet  der  Gemeinde  Mehring  mit  Ausnahme  der

Gemeindegebiete,  für  die  verbindliche  Bebauungspläne  oder  andere  städtebauliche  Satzungen

mit  abweichenden  Bestiinmungen  gelten.  Die  Regelungen  des Art.  81 Abs.  1 Nr.  4 BayBO

finden  Anwendung.

§ 2 Pflicht  zur  Herstellung  von  Stellplätzen

Die  Verpflichtung  zur  Herstellung  von  Stellplätzen  besteht  entsprechend  Art.  47 Abs.  1

BayBO,

wenn  eine  Anlage  errichtet  wird,  bei  der  ein  Zu-  oder  Abfahrtsverkehr  zu erwarten  ist,

oder

wenn  durch  die Änderung  oder  Nutzungsänderung  einer  Anlage  ein zusätzlicher

Bedarf  zu erwarten  ist.

§ 3 Anzahl  der  Stellplätze

(1) Die  Anzahl  der  notwendigen  Stellplätze  (Stellplatzbedarf)  bemisst  sich  nach  der  in  der

Anlage  l (Arföang  zur  GaStellV  vom  01.10.2025)  festgelegten  Richtzahlen.

(2) Für  bauliche  Anlagen  und  Nutzungen,  die  in der  Anlage  1 nicht  erfasst  sind,  ist  der

Stellplatzbedarf  nach  den  besonderen  Verhältnissen  im  Einzelfall  unter  sinngemäßer

Beicksichtigung  der Richtzahlen  gemäß  Anlage  1 (Anhang  zur  GaStellV  vom

01.10.2025)  zu  ermitteln.

(3) Werden  Anlagen  verschiedenartig  genutzt,  so ist  der  Stellplatzbedarf  für  jede  Nutzung

(Verkehrsquelle)  getrennt  zu ermitteln.  Eine  gegenseitige  Anrechnung  ist  bei  zeitlich

ständig  getrennter  Nutzung  möglich;  bei  Sportplätzen/-flächen  ist  die  1,5fache  Fläche

des größten  vorhandenen  Sportplatzes  und  nicht  die Gesamtfläche  aller  Sportplätze

(Fußballplätze,  Tennisplätze,  etc.)  als Bedarf  heranzuziehen  (Wechselseitige  Nutzung)
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(4) Sofern  sich  bei  der  Berechnung  des Stellplatzbedarfs  ein Bruchteil  ergibt,  ist die Zahl

der  Stellplätze  auf  die  nächsthöhere  volle  Stellplatzzahl  aufzurunden

§ 4 Möglichkeiten  zur  Erfüllung  der  Stellplatzpflicht

(1) Die Stellp1atzverpflichfüng  wird  erfüllt  durch  Schaffung  von Stellplätzen  auf  dem

Baugrundsfück  (Art.  47 Abs  3 Nr. 1 BayBO)  oder  auf  einem  geeigneten  Grundsfück  in

der  Nähe,  wenn  dessen  Benutzung  für  diesen  Zweck  gegenüber  dem  Rechtsträger  der

Bauaufsichtsbehörde  rechtlich  gesichert  ist (Art.  47 Abs  3 Nr.  2 BayBO).

(2) Der  Stellplatznachweis  kann  durch  Abschluss  eines  Ablösungsvertrages  erfüllt  werden,

der  im  Ermessen  der  Gemeinde  Mehring  liegt.  Der  Ablösungsbetrag  wird  pauschal  auf

10.OOO,- €  pro  Stellplatz  festgesetzt.  Die  Gemeinde  Mehring  verwendet

Ablösungsbeträge  zweckgebunden  für  die  Herstellung  von  Stellplätzen.

§ 5 Ausstattung  von  Stellplätzen

Es ist eine nafürgemäße  Ausfühning  der  Zufahrten  und  Stellflächen  vorzusehen;  soweit  wie

möglich  soll  ein  Pflasterrasen  oder  Ahnliches  gewählt  werden.  Es ist  für  die Stellplatzflächen

eine  eigene  Entwässerung  vorzusehen.  Die  Entwässerung  darf  nicht  über  öffentliche

Verkehrsflächen  erfolgen.

§ 6 Fahrradabstellplätze

Bei  der  Errichfüng  von  baulichen  Anlagen,  deren  Nutzung  einen  Zu-  und  Abfahrtsverkehr  mit

Fahtädern  erwarten  lässt,  sind  Fahrradabstellp1ätze  in  ausreichender  Zahl  und  Größe  sowie  in

geeigneter  Beschaffenheit  auf  dem  eigenen  Baugnindsfück  herzustellen.

Die  Anzahl  der herzustellenden  Stellplätze  für Fahrräder  beträgt  bei Wohnbauvorhaben  2

Fahrradstellplätze  je Wohneinheit,  bei gewerblichen  Bauvorhaben  und öffentlichen  und

ähnlichen  Einrichtungen  (Schulen,  Sportstätten,  etc.) l Fakadstellplatz  je 60 qm Nutz-

/Verkaufsflächen.

§ 7 Abweichungen

Bei  verfahrensfreien  Bauvorhaben  kann  die Gemeinde,  im  Übrigen  die Bauaufsichtsbehörde

im Einvernehmen  mit  der Gemeinde  von  den Vorschriften  dieser  Satzung  Abweichungen

nach  Art.  63 BayBO  zulassen.
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§ 8 0rdnungswidrigkeiten

Mit  einer  Geldbuße  bis zu 100.OOO,OO € kann gemäß Art.  79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BayBO

belegt  werden,  wer  Stellplätze  entgegen  § 2 dieser  Satzung  nicht  oder  entgegen  den Geboten

und  Verboten  der §§ 3 und  4 dieser  Satzung  errichtet.

§ 9 Inkrafttreten

(1) Diese  Satzung  tritt  am 01.10.2025  in Kraft.

Ort,  Datum: (Siegel) Gemeinde  Mehring

Mehring,  03.09.2025

ß  ß'  Erster Bürgermeister
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Anlage  zu  § 3 Stellplatzbedarf  (Anhang  zur  GaStellV  vom  01.10.2025)
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